
übersicht über die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen der Gemeinde

Diera-Zehren (Anlage zur Kindertagesstättensatzung gemäß $ 8)

Die Festsetzung derElternbeiträge erfolgtauf Grundlage dergs 14 und 15SächsKitaG i.V.m. derKindertagesstättensatzung derGemeinde

Diera-Zehren vom 01.08.2025'
Die Elternbeiträge sind gültig ab 01.02'2026
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2. KINDERGARTEN

1 1 -Stunden-Betreuung
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drittältestes Kind
und jedes weitere
Kind

beitragsfrei

3. HORT

4. ZUSATZLICHE FESTLEGUNGEN

4.1 Beitrag für die Betreuung von Gastkindern

Kinderkrippe Kindergarten Hort

Taoessätze in € 15,00 9.10 5,25

4.2 Beitrag bei Überschreitung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit innerhalb der öffnungszeit

KinderkriDDe Kinderqarten Hort

Gebühr je
angefangene
Stunde in € 8,50 3.50 2.90

Kinderkrippe Kindergarten Hort

Gebühr je
angefangene
Stunde in €

10,00

Dlera-Z€hr€n,

ffiul* *

4.3 Beitrag bei Überschreitung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeit nach Ablauf der öffnungszeit

R. Weber, Bürg€rm€lst€r


